




...mehr erreichen.

Alt Ruppiner Allee 40 · 16816 Neuruppin · Telefon 03391 40270-0 · www.agus-gadat.de

Tag der offenen Tür
2012Freitag,09.03.2012, 9-13 Uhr

AGUS / GADAT
BERUFLICHE SCHULE Neuruppin

Akademie für Gesundheits-
und Sozialberufe

� Altenpflege
� Erzieher / in
� Heilerziehungspflege
� Sozialassistent/ in
� Tourismus
� Wirtschaft / Informatik

AGUS/GADAT in Bewegung...

Wir freuen uns auf Sie...
� Essen & Trinken
� Erlebnispädagogik
� individuelle Beratung
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Inhouse Seminare
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Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen Ihres Unternehmens ist ein 
wichtiges Qualitätskriterium. Die Qualität der Arbeit in Ihrem Unternehmen hängt 
insbesondere von den entwickelten Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter ab. Fast alle 
Fort- und Weiterbildungen in diesem Katalog können wir Ihnen auch als Inhouse-
Seminar/Kurs anbieten. Gerne entwickeln wir darüber hinaus mit Ihnen gemeinsam 
passgenaue Fortbildungen für Ihr Unternehmen. Wir können für nahezu alle 
Bedarfe hervorragend qualifizierte Dozentinnen und Dozenten zur Verfügung 
stellen.

Sprechen Sie uns an!
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Tipps und Hinweise zu Fördermöglichkeiten
IN

F
O

S
 U

N
D

 S
E

R
V

IC
E Mit Förderung ist Qualifizierung noch attraktiver

Qualifizierung ist Investition in die Zukunft. Aber Investitionen müssen sich amortisieren, sie 
müssen sich rechnen. Sinnvoll also, das Investitionsrisiko zu minimieren – z. B. durch (Fremd-)
Beteiligung an den Kosten. Nachfolgend machen wir auf einige Förderprogramme aufmerksam,
die Unternehmen und/oder Mitarbeiter für die Realisierung von Qualifizierungsmaßnahmen
nutzen können:

1. Erstattung Weiterbildungskosten und Sonderprogramm „WeGebAU“

1.1 Zuschuss zum Arbeitsentgelt für Ungelernte
Die Agentur für Arbeit kann einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt für Arbeitnehmer zahlen, die
bisher keinen beruflichen Abschluss haben und diesen im Rahmen des bestehenden Arbeits-
verhältnisses erwerben. Der Zuschuss zum Arbeitsentgelt kann bis zur Höhe der Arbeitsleistung
bezahlt werden, die durch die Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung
ausfällt.
Den Zuschuss erhalten Arbeitgeber.
Rechtsgrundlage: § 235c SGB III

1.2 Förderung der Weiterbildung für Arbeitnehmer
Mit diesem Zuschuss soll Betrieben mit bis zu 250 Arbeitnehmern die berufliche Weiterbildung
ihrer älteren Arbeitnehmer erleichtert werden. Durch den Erwerb von arbeitsmarktnahen
Kenntnissen halten bewährte Arbeitskräfte ihre Qualifikation auf dem neuesten Stand; quali-
fikationsbedingte Entlassungen sollen damit verhindert werden. Gefördert wird die Teilnahme 
an einer Weiterbildung, die außerhalb des Betriebes durchgeführt wird, dem die Arbeitnehmer
angehören. Es müssen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die über arbeitsplatz-
bezogene Anpassungsqualifizierungen hinausgehen. Die Agentur für Arbeit erstattet dem 
Arbeitnehmer die Weiterbildungskosten und zahlt im Einzelfall einen Zuschuss zur notwen-
digen auswärtigen Unterbringung. Arbeitgeber können einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt 
erhalten (vgl. Ziffer 1.1).
Rechtsgrundlage: § 417 Abs. 1 SGB III
Weitere Informationen: www.arbeitsagentur.de
Zuständige örtliche Agentur für Arbeit

2. Landesprogramm „Qualifizierung in Kleinen und Mittelständischen Unternehmen (KMU)“

Gefördert werden …
1. die Qualifizierung von Beschäftigten und des Managements auf Basis betrieblicher Quali-
fizierungsbedarfe (Punkt 2.2.1 der Richtlinie) mit 300 bis 3.000 EUR pro Teilnehmer;
2. die Qualifizierung in KMU in spezifischen Themenfeldern (Punkt 2.2.2 der Richtlinie) mit 
300 bis 10.000 EURO pro KMU.
Darüber hinaus ist die Förderung von Kinderbetreuungsausgaben während der Qualifizierung 
unter 1. und 2. in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten möglich. Die beteiligten KMU müs-
sen mindestens 30 % zu den Ausgaben der Qualifizierungen beisteuern.
Rechtsgrundlage: Richtlinie des MASF zur Förderung der Kompetenzentwicklung durch Quali-
fizierung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vom 24.07.2008 gilt bis 31.12.2011
(Finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds – ESF)
Antragstermine sind der Richtlinie zu entnehmen!
Bitte beachten Sie Hinweise zur Fortsetzung des Programms in der Tagespresse!
Weitere Hinweise: www.lasa-brandenburg.de oder im zuständigen Regionalbüro für Fach-
kräftesicherung
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Tipps und Hinweise zu Fördermöglichkeiten
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Hauptwohnsitz im Land Brandenburg können 
sich die Teilnahme an individuellen Weiterbildungsmaßnahmen mit bis zu 500 Euro bezuschus-
sen lassen. Pro Jahr sind maximal zwei Bildungschecks möglich. Der Eigenanteil an den Kurs-
gebühren beträgt mindestens 30 %, in speziellen Fällen mindestens 10 %. Der Beschäftigte 
darf in den vorangegangenen sechs Monaten an keiner betrieblich veranlassten Weiterbildung
teilgenommen haben. Diese Förderung ist unabhängig vom Arbeitgeber. Voraussetzung für 
den Erhalt des Bildungsschecks ist ein Beratungsgespräch durch die Bildungsscheckberaterinnen
der LASA Brandenburg GmbH vor der Anmeldung. Das Programm wird gefördert durch das 
MASF des Landes Brandenburg aus Mittel des ESF und des Landes.
Weitere Hinweise: www.lasa-brandenburg.de

4. Meister BaföG

Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) - sog. "Meister-BAföG" - begründet einen 
individuellen Rechtsanspruch auf Förderung von beruflichen Aufstiegsfortbildungen (Meister-
kurse oder andere Lehrgänge, die auf vergleichbare Fortbildungsabschlüsse vorbereiten). 
Die Antragsteller dürfen noch nicht über eine berufliche Qualifikation verfügen, die dem an-
gestrebten Fortbildungsabschluss mindestens gleichwertig ist (z. B. Hochschulabschluss). Die 
Förderung beinhaltet Beiträge zu den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren und in besonderen 
Fällen auch einen einkommensabhängigen Beitrag zum Lebensunterhalt. Die Finanzierung 
erfolgt gemeinsam durch Bund und Länder. Die Anträge sind über die kommunalen Ämter für 
Ausbildungsförderung bei den für den Wohnsitz zuständigen Landkreisen zu stellen.
Rechtliche Grundlage: 
Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung – Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz – (AFBG)
Weitere Hinweise: www.meister-bafoeg.de

5. Bildungsprämie

Die Bildungsprämie fördert grundsätzlich Weiterbildungsmaßnahmen, die für die Ausübung 
der aktuellen oder zukünftigen beruflichen Tätigkeit relevant sind. Bedingung für den Erhalt 
eines Prämiengutscheins ist, dass man erwerbstätig ist und eine bestimmte Einkommensgrenze 
nicht überschreitet. Wer eine Weiterbildungsmaßnahme in Anspruch nimmt, bekommt im 
Rahmen der Bildungsprämie einen so genannten Prämiengutschein (max. 500 €), der die 
Hälfte der Weiterbildungskosten abdeckt. Ein Beratungsgespräch in einer der bundesweit vor-
handenen Beratungsstellen vor Beginn der Weiterbildung ist Bedingung für den Erhalt der 
Bildungsprämie. 
Mehr Informationen: Hotline: 0800- 2623 000 des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung.
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Teilnahmebedingungen
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(1) Die Anmeldung bedarf der Schriftform.
(2) Der Vertrag zwischen dem Teilnehmer und dem Schulungsträger ist zustande gekommen, wenn der
Schulungsträger die Anmeldung schriftlich bestätigt hat oder ein gesonderter schriftlicher Schulungs-
vertrag zwischen Teilnehmer/Auftraggeber und Schulungsträger geschlossen worden ist.

2. Gegenstand der Qualifizierung
Der Schulungsträger vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten zu dem vertraglich vereinbarten Schulungs-
ziel. Bei erfolgreichem Abschluss erhält der Teilnehmer ein Zeugnis oder eine Teilnahmebestätigung.

3. Voraussetzungen
Erforderlich für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen ist die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen.
Eventuelle weitere Voraussetzungen sind den jeweiligen Teilnehmerinformationen zu entnehmen. 
Der Schulungsträger haftet nicht im Falle der Nichterfüllung von Zugangsvoraussetzungen; dies gilt 
insbesondere auch für Prüfungszulassungen durch dritte Stellen (z. B. Prüfungsämter oder staatliche 
Anerkennungen).

4. Gebühren
(1) Für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen werden Gebühren erhoben. Die Höhe der Gebühren ist 
im Schulungsvertrag genannt oder im Schulsekretariat zu erfahren bzw. dem Veranstaltungsverzeichnis 
zu entnehmen.
(2) Die Gebühren bestehen aus den Lehrgangsgebühren, ggf. einer Anmelde- und/oder Prüfungsgebühr
und evtl. weiteren Gebühren.
(3) Die Lehrgangsgebühr ist – soweit nichts anderes geregelt wurde – jeweils vierteljährlich im Voraus zu
entrichten; die Anmeldegebühr wird ggf. bei der Anmeldung fällig. Ratenzahlungen oder abweichende
Fälligkeitstermine müssen gesondert vereinbart werden.
(4) Kosten für Lehr- und Lernmittel sind – soweit sie nicht von Kostenträgern getragen werden – mit deren
Ausgabe fällig. 
(5) Bei nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) geförderten Bildungsmaßnahmen sind in den Lehrgangsge-
bühren ggf. auch die Kosten für Lernmittel, Arbeitskleidung, Prüfungsgebühren sowie gesundheitliche 
Belehrung oder Schutzimpfung enthalten.
(6) Bei nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) geförderten Bildungsmaßnahmen werden die Lehrgangskosten,
soweit diese unmittelbar beim Träger entstehen und dies rechtlich möglich ist, durch den Kostenträger 
unmittelbar an den Schulungsträger ausgezahlt. 
(7) Der Schulungsträger ist berechtigt, vereinbarte und fällig gewordene Lehrgangsgebühren anzu-
mahnen und hierfür jeweils Mahngebühren i. H. der entstandenen Aufwendungen, mindestens aber 
i. H. v. 5,00 Euro zu erheben. Geleistete Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung angerechnet.
(8) Die Gebühren für nicht eingelöste Lastschriften trägt der Teilnehmer i. H. der entstandenen Gebühren,
mindestens aber i. H. v. 5,00 Euro je Rücklastschrift. 
(9) Der Schulungsträger ist berechtigt, fällig gewordene Gebühren mit 5 % über dem jeweiligen Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen.
(10) Der Schulungsträger behält sich ferner das Recht vor, Teilnahmenachweise und Zeugnisse erst nach
vollständiger Begleichung der vereinbarten Gebühren an den Teilnehmer auszuhändigen.

5. Durchführung
(1) Die Durchführung eines Lehrganges ist an eine vom Schulungsträger für die jeweilige Bildungsmaß-
nahme festgelegte Mindestteilnehmerzahl gebunden.
(2) Bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus einem wichtigen, nicht vom Maßnahmeträger zu vertretenden
Grund, kann die Bildungsmaßnahme verschoben oder abgesagt werden. In diesem Fall werden die bereits
gezahlten Gebühren voll erstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Rechte.
(3) Der Schulungsträger behält sich das Recht vor, den Unterrichtsbeginn, die Unterrichtszeiten oder den
Unterrichtsstoff den jeweiligen Erfordernissen anzupassen oder bei ungenügender Teilnehmerzahl den
Lehrgang mit einem anderen zusammenzulegen. Die Änderungen des Unterrichtsstoffes werden jedoch
nur dem Rahmenlehrplan entsprechend vorgenommen.
(4) In der Regel spätestens eine Woche vor Maßnahmebeginn erhält der Teilnehmer eine schriftliche 
Benachrichtigung über den Lehrgangsort.
(5) Der Schulungsträger behält sich vor, bei Krankheit des zuständigen Dozenten die Maßnahme oder 
einzelne Unterrichtsstunden zu verschieben.
(6) Bei Verschiebung des Lehrgangs gem. 5.2 besteht ein Rücktrittsrecht des Teilnehmers. 
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(1) Der Rücktritt bedarf der Schriftform.
(2) Der Teilnehmer kann maximal 14 Tagen nach Anmeldung oder – soweit eine separate Anmeldung 
nicht erfolgte – nach Abschluss des Schulungsvertrages ohne Angabe von Gründen von der Anmeldung
oder dem Schulungsvertrag zurücktreten. Ein Rücktritt nach Lehrgangsbeginn ist nicht möglich.
(3) Im Falle eines Rücktritts kann – außer gem. 5.6 und 6.2 – eine Rücktrittsgebühr wie folgt erhoben 
werden: Bei einem Rücktritt bis drei Wochen vor Beginn der Schulungsmaßnahme entstehen keine Kosten;
bei Rücktritt 20 - 10 Tage vor Beginn werden 50 % der Teilnahmekosten fällig; bei Rücktritt von weniger
als 10 Tagen vor Beginn sind 80 % der Teilnahmekosten zu bezahlen. Bei unangekündigter Nichtteilnahme
ist der gesamte Teilnahmebetrag zu entrichten. Bei langfristigen Schulungsmaßnahmen werden die Rück-
trittsgebühren ggf. bis zum ersten regulären Kündigungstermin berechnet.
(4) Statt eines Rücktritts kann kostenfrei ein Ersatzteilnehmer benannt werden.
(5) Teilnehmer, die eine Förderung nach dem Sozialgesetzbuch beantragen und eine Förderung durch den
zuständigen Kostenträger nicht erhalten, haben ein uneingeschränktes Rücktrittsrecht; eine Rücktrittsge-
bühr wird in diesem Falle nicht erhoben.

7. Kündigung
(1) Soweit anzuwendende Rechtsvorschriften nicht etwas anderes bestimmen, gelten folgende Kündi-
gungsfristen:

a) Bei Maßnahmen bis zu 3 Monaten Dauer ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen.
b) Bei Maßnahmen mit mehr als 3 Monaten Dauer kann das Ausbildungsverhältnis von jedem Vertrags-
partner mit einer Frist von sechs Wochen, erstmals zum Ende der ersten drei Monate, sodann jeweils 
zum Ende der nächsten drei Monate ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

(2) Bei frist- und ordnungsgemäßer Kündigung sind die Gebühren bis zum Ende der Kündigungsfrist zu
entrichten.
(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform unter Angabe des Grundes. Das Recht auf fristlose Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
(4) Das Bekanntwerden von Drogenkonsum oder anderen schwerwiegenden Verstößen gegen die Schul-
ordnung durch den Teilnehmer berechtigen den Schulungsträger zur fristlosen Kündigung des Schulungs-
vertrages.

8. Haftung
Der Maßnahmeträger haftet nicht für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, auch nicht, wenn der 
Unterricht in fremden Schulungsräumen durchgeführt wird.

9. Prüfungen
Das Bestehen von Prüfungen kann nur die prüfende Stelle bestätigen. Für die Zulassung zu einer externen
Prüfung sowie für die Einhaltung der vorgegebenen Termine, Kosten und Zulassungsbedingungen durch
die prüfende Stelle übernimmt der Schulungsträger keine Haftung.

10. Pflichten des Teilnehmers
(1) Der Teilnehmer hat an der Maßnahme regelmäßig teilzunehmen und mitzuarbeiten.
(2) Die Anweisungen der Mitarbeiter des Schulungsträgers sind zu befolgen.
(3) Störungen des Unterrichts sind zu unterlassen.
(4) Die zur Verfügung gestellten Geräte und Materialien sowie die Unterrichtsräume sind pfleglich 
zu behandeln.

11. Ausschluss
Wer gegen seine Pflichten wiederholt oder schwerwiegend verstößt, kann von der weiteren Teilnahme
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Teilnehmer/Auftraggeber hat dem Schulungsträger 
einen ggf. entstandenen Schaden zu ersetzen.

12. Hinweise zum Datenschutz
Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass seine personengebundenen Daten innerhalb der AGUS|GADAT
BildungsGruppe gemäß § 65 BbgSchulG und § 5 BDSG auch listenmäßig gespeichert und verarbeitet 
sowie für schulische, förder- und/oder ausbildungsrechtliche Zwecke an berechtigte Behörden und Stellen
weitergeleitet werden.

13. Nebenabreden
Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.

14.Gültigkeit

Diese Teilnahmebedingungen gelten für Bildungsmaßnahmen, die nach dem 31.08.2011 beginnen; 
Abweichungen sind ggf. im Schulungsvertrag geregelt.

Neuruppin, 16.08.2011 / R
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Einfach kopieren und per Fax anmelden:
oder auf dem Postweg an...

03391 40270-19

AGUS Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH
– Weiterbildungsakadmie –
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Anmeldung

Name, Vorname Funktion

Straße Firma

PLZ / Ort Branche

Telefon Fax

e-Mail

Titel Lehrgang / Seminar

WB-Nummer WB-Beginn (Datum)

Ort, Datum Unterschrift

Datum

Achtung! 5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 45 Tage vor Seminarbeginn

Anmeldung auch überwww.agus.de
möglich
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Titel Lehrgang / Seminar

WB-Nummer WB-Beginn (Datum)

Einfach kopieren und per Fax anmelden:
oder auf dem Postweg an...

03391 40270-19

AGUS Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe gGmbH
– Weiterbildungsakadmie –
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Anmeldung

Name, Vorname Funktion

Straße Firma

PLZ / Ort Branche

Telefon Fax

e-Mail

Ort, Datum Unterschrift

Datum

Achtung! 5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 45 Tage vor Seminarbeginn

Anmeldung auch überwww.agus.de
möglich
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Anfahrtsskizze

Mit dem Auto...
... ab BAB A24 (Abfahrt 22: „Neuruppin“) über die B167 nach Neuruppin.

Folgen Sie dort der Wegweisung Richtung Löwenberg, Rheinsberg, Oranienburg,
Eberswalde bis zum Ortsausgang; nach ca. 1,2 km biegen Sie an der Ampelkreuzung
links ab auf das ehemalige Kasernengelände.

... aus Richtung Löwenberg, Rheinsberg oder Oranienburg kommend fahren Sie auf 
der B167 durch Alt Ruppin; auf halber Strecke zwischen Alt Ruppin und Neuruppin 
biegen Sie an der Ampelkreuzung rechts ab auf das ehemalige Kasernengelände.

Mit Bus, Bahn oder zu Fuß...
... ab Bhf. Rheinsberger Tor mit der Linie 748 zum Haltepunkt Oberstufenzentrum 

bzw. ab Bhf. Neuruppin West oder Bhf. Rheinsberger Tor mit der Stadtlinie 770 
zur Haltestelle Alt Ruppiner Allee.

Sie finden uns...
... im Gebäude des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ).
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Impressum

Herausgeber: AGUS Akademie für
Gesundheits- und
Sozialberufe gGmbH
Alt Ruppiner Allee 40
16816 Neuruppin

Tel. 03391 40270-0
Fax 03391 40270-19
Weiterbildungsakademie@agus.de

V.i.S.d.P.: Kurt Roßmann, Geschäftsführer

Kontakt: Kajus Riese, Komm. Leiter Weiterbildungsakademie
03391 40270-0, Kajus.Riese@agus.de

Kerstin Müller, Kundenbetreuerin
03391 40270-20, Kerstin.Mueller@agus.de

Redaktionsschluss: August 2011

Gestaltung: id. Werbeagentur GmbH
Osnabrück
Telefon 0541 971544
www.id-werbeagentur.de

...ein Unternehmen der AGUS/GADAT Bildungsgruppe.
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